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Die Burialreform Pius'
Der ſoeben erſchienene zweite and des „Kirchlichen Handbuches

für das katholiſche Deutſchland 1908 — 1909“ (Herder, Freiburg; geb
In Leinw 6.—) bringt In ſeiner zweiten Abteilung (Kirchenrechtliche
Geſetzgebung und Rechtſprechung, bearbeitet von Profeſſor Dr N. Hilling
In Bonn auch die Geſetze 13  ber die Kurialreform Pius' Nach einer
erſt ber die Rechtsquellen olg die Aufzählung der wichtigſten Reform  2
punkte ort el S

„Die weſentlichſten Verbeſſernngen der jüngſten Reformatio Curiae
laſſen ſich Iun Punkten zuſammenfaſſen:

Die Zahl der Kongregationen iſt von 21 ſelbſtändigen ehörden,
die beim Regierungsantritte Pius' exiſtierten, auf 11 reduziert worden.
Dadurch iſt die Einfachhei und Ueberſichtlichkeit des Behördeorganismus,
welcher durch die zahlreichen Umgeſtaltungen und Hinzufügungen eit der
erſten Begründung Ur Sixtus Qnl 2 Januar 1588 ſehr gelitten
hatte, wieder hergeſtellt.

Der Geſchäftskreis und die Kompetenzordnung der Kongregationen
und Kurialbehörden aAben eine weſentliche Verbeſſerung erfahren dadurch,
aß a jeder Behörde eine dem mfange nach mögli gleichmäßige und
dem Inhalte nach gleichförmige Aterte überwieſen wird, und b) die
kumulative Zuſtändigkeit mehrerer ehörden ezügli ern und desſelben
Gebietes aufgehoben worden iſt Für die Entſcheidung von Kompetenz⸗
ſtreitigkeiten iſt für alle ehörden (mit Asnahme der Congr Officti)
die Congr Consistorialis eingeſetzt worden.

Von großer Bedeutung für die Rechtspflege iſt ferner die Trennung
der Juſtiz⸗ und Verwaltungs⸗(Disziplinar⸗)gerichtsbarkeit, die Pius
nach dem alten Uſter wiederhergeſtellt hat Für die Erledigung der IZ.
ſachen, die In einem rengen Prozeßverfahren abgeurteilt werden, ſind die
beiden Gerichthöfe der Römiſchen ota und der Apoſtoliſchen Segnatura
zuſtändig, während die Verwaltungs⸗ und Disziplinarangelegenheiten von
den Kongregationen entſchieden werden.
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m Intereſſe des Anſehens und der Tüchtigkeit der kurialen
Beamten hat Pius die bisherige Form der teilweiſen Bezahlung der
Gehälter durch porteln und Akzidenzien öllig aufgehoben und allen
Beamten einen feſten und auskömmlichen Gehalt ewilligt. Durch die An
ordnung von ſchriftlichen Examina vor der Anſtellung und des päteren
Aufrückens nach dem Dienſtalter ſoll jeder Nepotismu von den Beamten
der römiſchen Kur  1e ferngehalten verden

5 Das Taxenweſen der Kurie iſt durch die Herabſetzung einiger
übermäßig hoher Gebühren und der teilweiſen oder gänzlichen Nachlaſſungfür die Armen (mit Ausnahme der unmittelbaren Auslagen) erheblichverbeſſert worden. Die Taxen betragen In Zukunft für „die größerenReſkripte“ und für die „kleineren Reſkripte“ Are Für die eventuelle
Inanſpruchnahme der „Agenten“ ſind außerdem Im erſten Falle und
im zweiten Are zu entrichten.

Für die ſchnelle Erledigung dringender Angelegenheiten iſt bei
llen Kurialbehörden die Einrichtung der ſog Ferialſachen getroffen worden.
Die Ferien dauern abgeſehen von einigen ſpeziellen Feiertagen, te Faſt⸗
nacht, Karwoche) September bis zum 31 Oktober

7 Durch die Neuordnung iſt künftighin allen lſchöfen und Privat
perſonen auch der irekte Geſchäftsverkehr nit den römiſchen Behörden
geſtattet. Damit iſt das früher beſtehende obligatoriſche Vermittlungs⸗
ttu der ſog Apoſtoliſchen Speditionäre und Agenten (Prokuratoren)
aufgehoben, wenngleich die Beihilfe der letzteren Im Intereſſe der Bitt
ſteller ſelbſt noch geſtattet 4

urze Fragen und Mlitteilungen.
(Ein Eherechtsfall aus der Dogmatik.) Nach dem

Pauliniſchen Privilegium Kor ＋, ßſ.) kann bekanntlich eine Ehe, die
von zwei Ungetauften eingegangen und auch vollzogen worden iſt, dem
ande nach geſchieden werden, der eine Gatte ſich taufen läßt und
der andere unbekehrte Teil aber die Ehe nicht friedlich fortſetzen will Um

letztere In Erfahrung 3u bringen, ieg dem Konvertiten vor Ein
gehung einer neuen Ehe die Interpellationspflicht über zwei Punkte
ob, nämlich: Ob der ungläubige eil ſich nicht auch ekehren will, n
welchem bejahenden Fall das Eheband ungelö leiht Ob wenigſtens
friedlich, Sine Contumelia OCreatoris die alte Ehe fortſetzen will
Erſt C Fragen abſchlägig beſchieden ſind, tritt das privi-legium Paulinum In Kraft und berechtigt den Konvertiten zur Schließung
einer Ehe Inter Auflöſung des früheren Ehebandes, wodurch
dann auch der unbekehrte Gatte frei wird

Wie aber, wenn die Genuſſe des privilegium Paulinum
erforderliche Interpellation dem bekehrten Gatten entweder phyſiſch oder
moraliſ unmöglich iſt, te bei Verſchleppungen durch Krieg, Gefangen⸗

Sklavenraub, unbekanntem Aufenthalt? Iſt hoe 11 CANSU der
eophyt zum ewigen Zölibat verpflichtet? Nein! ach dem Kirchen⸗


